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praxisforum, Zum Ermessensspielraum der Gemeinde bei der Ausübung eines Wiederkaufsrechts wegen Verstoßes des Erwerbers gegen die Nutzungsbindung aus einem Einheimischenmodell, Christiane Stoye-Benk

S. 139
Angepasste Formulierung zu der vertraglichen Formulierung aus dem Sachverhalt:
5.1.1 Zur Sicherstellung des mit diesem Einheimischenmodell verfolgten Zwecks ist der begünstigte Erwerber auf die Dauer von 15 Jahren ab notarieller Beurkundung des Kaufvertrags verpflichtet …

2.2.2.2 das errichtete Wohngebäude mit Nebenanlagen selbst als Hauptwohnung (Art. 16 Abs. 2 Meldegesetz) zu nutzen – eine Mitbenutzung zu Wohnzwecken zusammen mit ihm durch (i) seinen Ehegatten/Lebenspartner, (ii) seine Abkömmlinge bzw. Abkömmlinge seines Ehegatten/Lebenspartners, die in seinem Haushalt leben, (iii) seine Eltern oder Großeltern sowie (iv) seine Geschwister kann durch vorherige Zustimmung der Gemeinde […] gestattet werden (Nutzungspflicht).

2.2.2.3 Dem begünstigten Erwerber ist ferner verboten, das errichtete Wohngebäude mit Nebenanlagen ganz oder teilweise unentgeltlich oder entgeltlich anderen Personen als den in 5.1.1.2 genannten begünstigten Personen zur Nutzung zu überlassen (weder zur Mitbenutzung zu Wohnzwecken zusammen mit dem begünstigten Erwerber noch zur Benutzung ohne ihn) und zwar auf welcher Rechtsgrundlage auch immer, es sei denn, die Gemeinde hat dieser Fremdnutzung vorher schriftlich zugestimmt (Nutzungs- und Veräußerungsverbot). Für die Einholung der schriftlichen Zustimmungen gelten die Regelungen in Ziffer XXX entsprechend.

XXX Soweit nach diesem Vertrag schriftliche Zustimmungen der Gemeinde erforderlich sind, müssen diese zumindest in Textform unter [E-Mail-Adresse des zuständigen Amts und ggf. Postanschrift des zuständigen Amts] unter Angabe aller zustimmungspflichtigen Inhalte beantragt werden. [Ggf. können ergänzend Regelungen zu maximalen Reaktionszeiten etc. ergänzt werden, was gerade bei der Nutzungsbindung sinnvoll sein kann, z. B. wie folgt: Wird nicht innerhalb von sechs Wochen nach Zugang des Antrags auf Erteilung der Zustimmung gemäß Ziffer XXX (Reaktionsfrist) die Zustimmung erteilt oder verweigert, kann die Gemeinde aufgrund der beantragten Nutzung ab Ablauf der Reaktionsfrist bis zum Vorliegen einer endgültigen Entscheidung über die Erteilung der Zustimmung keine diese Nutzung sanktionierenden Rechte aus diesem Vertrag geltend machen. Bei nachträglicher Erteilung der Zustimmung gilt die beantragte Nutzung ab Ablauf der Reaktionsfrist als vertragskonforme Nutzung. Bei wirksamer Verweigerung der Erteilung der Zustimmung ist eine aufgenommene Nutzung gemäß dem abgewiesenen Antrag unverzüglich zu beenden.]

S. 140
Eine vertragliche Regelung könnte beispielsweise wie folgt lauten:
Wiederkaufspreis ist der heutige in XXX vereinbarte Kaufpreis ohne Verzinsung, ohne die mit dem Grunderwerb verbundenen Nebenkosten (Beurkundungsgebühren, Grunderwerbsteuer und dergleichen) und ohne die für die Vorbereitung und Durchführung der Baumaßnahme aufgelaufenen Aufwendungen jeder Art, wie z. B. Planungskosten und Darlehenszinsen. Im Falle des Wiederkaufs sind vom Wiederkaufsberechtigten dem Wiederverkäufer nur Aufwendungen für diejenigen Anliegerleistungen, Erschließungsbeiträge und Anschlussgebühren zu ersetzen, die noch nicht im Kaufpreis enthalten sind.

Wurde zum Zeitpunkt der Ausübung des Wiederkaufsrechts mit der Durchführung des Bauvorhabens auf dem Vertragsgrundstück bereits begonnen oder ist das Bauvorhaben bereits beendet, verpflichtet sich die Gemeinde zusätzlich zum Wiederkaufspreis nach vorstehend Satz 1 den Verkehrswert der entsprechend der rechtskräftigen Baugenehmigung errichteten Baulichkeiten zu ersetzen, sofern diese zu einer Wertsteigerung des Grundstücks führen, wobei die nachgewiesenen Bau- und Baunebenkosten die Obergrenze der Entschädigung bilden. [ggf. Ergänzung einer Schiedsgutachterklausel.]

Die Gemeinde kann die Übernahme der Baulichkeiten nur ablehnen, wenn diese abweichend von der Bauverpflichtung errichtet wurden. Der Abbruch der Baulichkeiten erfolgt dann im Auftrag der Gemeinde auf Kosten des aus dem Wiederkauf verpflichteten Grundstückseigentümers.

Hat der Erwerber bis zum Zeitpunkt der Ausübung des Wiederkaufsrechts wertmindernde Veränderungen am oder auf dem Vertragsgrundstück vorgenommen, ist er verpflichtet, diese auf seine Kosten zu beseitigen und den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Dies gilt auch für von ihm verursachte Boden- und Grundwasserverunreinigungen.

S. 141
Beispiel für die Einschränkung des Ausübungsrechts der Gemeinde im Hinblick auf Fördermittel:
Ausübung ihrer Rechte aus dem vorstehend vereinbarten Wiederkaufsrecht bei ihrer Ermessensausübung Folgendes zu berücksichtigen hat, da die Parteien ihren Vereinbarungen zu den Nutzungsbindungen insbesondere Folgendes zugrunde gelegt haben:

a) Der Erwerber erfüllt die Voraussetzungen des Einheimischenmodells der Gemeinde gemäß XXX; er geht im Zusammenhang mit der im Rahmen des Einheimischenmodells gewährten Kaufpreisreduktion die in XXX vereinbarten Nutzungsbeschränkungen ein.

b) Für die Finanzierung seines Erwerbs [und der Durchführung der von ihm geschuldeten Bebauung] wird der Erwerber Fördermittel der XXX gemäß der als Anlage beigefügten Förderzusage erhalten. Die Einhaltung der Förderbedingungen steht nicht im Widerspruch zu den Vereinbarungen gemäß lit. a), weicht jedoch inhaltlich teilweise ab.

Sollte die Gemeinde wegen Verstoßes des Erwerbers gegen die in lit. a) aufgeführten Nutzungsbeschränkungen zum Wiederkauf gemäß XXX berechtigt sein und zugleich kein Verstoß des Erwerbers gegen die in lit. b) bezeichneten Förderbedingungen erfüllt sein, verpflichtet sich die Gemeinde, zunächst nur die in XXX vereinbarte Nachzahlungsverpflichtung gegenüber dem Erwerber geltend zu machen. Verstößt der Käufer nachfolgend gegen die in lit. b) bezeichneten Förderbedingungen, steht der Gemeinde auch in diesem Fall ein Wiederkaufsrecht zu mit der Maßgabe, dass ein vom Erwerber bereits geleisteter Nachzahlungsbetrag als zusätzlicher Wiederkaufspreis zu behandeln ist (ohne Verzinsung).

S. 141
Eine Zustimmungsklausel im Erbfall könnte wie folgt lauten:
Die Gemeinde ist zur Erteilung der Zustimmung zur Nutzung des Vertragsgegenstandes durch die Rechtsnachfolger im Falle des Todes des Erwerbers verpflichtet, sofern und soweit folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

a) Die Erben erkennen alle im Zeitpunkt des Erbfalls noch nicht erfüllten vertraglichen Verpflichtungen aus dem heutigen Vertrag innerhalb von spätestens sechs Monaten ab dem Erbfall in notariell beurkundeter Form als für sich verbindlich an.

b) Die Nutzungspflicht zur Selbstnutzung gemäß XXX wird bis zum Ablauf der Bindungsfrist ab dem Erbfall ausschließlich durch Personen erfüllt, für die vor dem Erbfall eine Gestattung zur Mitbenutzung zu Wohnzwecken zusammen mit dem Erblasser erfüllt gewesen wäre.
